
 
 

  

  
Sehr geehrte Mandantin,  
sehr geehrter Mandant, 
schonmal vorab: Ab dem 1.7.2025 sind weitere  
Steuererleichterungen durch schnellere Abschreibun-
gen für Elektroautos geplant.  
            
Ihr Steuerloungeteam 
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Wichtige Steuertermine Juni 2025 
10.06. Umsatzsteuer 
 Lohnsteuer 
 Solidaritätszuschlag 
 Kirchenlohnsteuer ev. und röm.-kath. 
10.06. Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer 
 Solidaritätszuschlag 
 Kirchensteuer ev. und röm.-kath. 

Zahlungsschonfrist: bis zum 13.06.2025. 
Diese Schonfrist gilt nicht bei Bar- und 
Scheckzahlungen. Achtung: Bei Scheck-
zahlungen gilt die Zahlung erst drei Tage 
nach Eingang des Schecks als geleistet! 

Tipps und Hinweise 
1. ... für alle Steuerzahler 
Bundesverfassungsgericht  

Der Solidaritätszuschlag darf bleiben 
Der Solidaritätszuschlag ist verfassungsgemäß und 
darf weiter erhoben werden, wie das Bundesverfas-
sungsgericht (BVerfG) kürzlich entschieden hat. Für 
den Staatshaushalt können also weiter über 12 Mrd. € 
pro Jahr aus dem Solidaritätszuschlag eingeplant wer-
den. Der Staat muss damit auch keine Einnahmen aus 
den vergangenen fünf Jahren zurückzahlen; das wären 
rund 65 Mrd. € gewesen. 
Gleichwohl darf eine Ergänzungsabgabe wie der Soli-
daritätszuschlag nicht unbegrenzt erhoben werden, 
sondern nur so lange, bis der Grund für die Abgabe 
„evident wegfällt“. Dieser Zeitpunkt ist laut BVerfG 
aber noch nicht gekommen. Die Abgabe war 1995 ein-
geführt worden, um die Wiedervereinigung und den 
Aufbau Ost zu finanzieren. Strukturelle Unterschiede 
zwischen Ost und West gebe es auch heute noch. Die 
Bundesregierung hatte im Verfahren ein Gutachten 
vorgelegt, wonach die Wiedervereinigung den Bundes-
haushalt zumindest noch bis 2030 belaste. 
Dass seit 2021 nur noch Besserverdiener, Unternehmen 
und Kapitalanleger den Solidaritätszuschlag entrichten 
müssen, ist nach Ansicht des BVerfG keine unzulässi-
ge Ungleichbehandlung. Die Staffelung sei durch das 
Sozialstaatsprinzip gerechtfertigt. Auch angesichts 
der unterschiedlichen wirtschaftlichen Leistungsfähig-
keit der Steuerzahler darf der Gesetzgeber eine solche 
Abstufung vornehmen. 

Hinweis: Seit 2021 entrichten nur noch 10 % der 
Steuerzahler den Solidaritätszuschlag. Privatleute 
müssen die Ergänzungsabgabe derzeit erst ab einem 
jährlichen zu versteuernden Einkommen von 
73.484 € zahlen; für Paare ist der Grenzbetrag dop-
pelt so hoch. 
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Steuerstundungsmodell  

Beschränkte Verrechnung ist auch 
bei definitiven Verlusten legitim 
Verluste aus Steuerstundungsmodellen dürfen nur 
mit (künftigen) Gewinnen aus derselben Ein-
kunftsquelle verrechnet werden. Sie dürfen weder 
mit anderen Einkunftsarten verrechnet noch im 
Wege des Verlustrück- oder -vortrags abgezogen 
werden. Ein Steuerstundungsmodell liegt vor, 
wenn aufgrund einer modellhaften Gestaltung 
steuerliche Vorteile in Form negativer Einkünfte 
erzielt werden sollen. 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass 
diese Verlustausgleichs- und -abzugsbeschrän-
kung auch im Fall definitiver Verluste verfas-
sungsgemäß ist. Im Streitfall hatte sich der Klä-
ger als Kommanditist an einer im Jahr 2005 ge-
gründeten GmbH & Co. KG beteiligt, die ein 
Werk zur Herstellung von Biodiesel aus Raps er-
richtete und betrieb. Im Prospekt wurden den po-
tentiellen Anlegern für die Anfangsjahre 2005 bis 
2007 kumulierte steuerliche Verluste in Höhe von 
3,973 Mio. € prognostiziert. Gewinne sollten erst 
ab 2008 anfallen. Bis 2020 sollten die Anleger 
dann einen Totalüberschuss von rund 155 % er-
wirtschaften. Der Plan, die Anfangsverluste später 
wieder auszugleichen, ging jedoch schief: Schon 
im Jahr 2009 wurde über das Vermögen der Ge-
sellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet und ihr 
Betrieb aufgegeben. 
Das Finanzamt stufte die Gesellschaft als Steuer-
stundungsmodell ein und behandelte die Verluste 
der Kommanditisten als nur mit zukünftigen 
Gewinnen verrechenbar (und nicht als sofort 
ausgleichs- und abzugsfähig). Der BFH hat diese 
Einschätzung bestätigt. Die Annahme eines Steu-
erstundungsmodells setzt nicht voraus, dass sich 
eine Investition im Einzelfall als betriebswirt-
schaftlich nicht oder wenig sinnvoll darstellt. Der 
Anwendbarkeit der Verlustausgleichs- und -ab-
zugsbeschränkung steht auch nicht entgegen, dass 
die im Streitjahr 2009 aufgelaufenen Verluste 
aufgrund der Insolvenz der Gesellschaft und der 
Betriebsaufgabe nicht mehr mit späteren Gewin-
nen aus derselben Einkunftsquelle verrechnet 
werden konnten und somit definitiv waren. 

2. ... für Unternehmer 
Reform  

Bundesfinanzministerium erläutert 
neue Kleinunternehmerregelung 
Seit dem 01.01.2025 gilt eine geänderte Klein-
unternehmerregelung. Dazu hat sich das Bundes-
finanzministerium detailliert geäußert. 

Nach der Neuregelung werden die Umsätze von 
Kleinunternehmern grundsätzlich von der Um-
satzsteuer befreit. Dies führt zu einer vereinfach-
ten Besteuerung und entlastet die betroffenen Un-
ternehmen. Änderungen ergeben sich auch hin-
sichtlich des Steuerausweises: Weist ein Kleinun-
ternehmer fälschlicherweise einen Steuerbetrag 
auf seinen Rechnungen aus, wird dieser nicht 
mehr als unberechtigter, sondern nur als unrichti-
ger Steuerausweis geschuldet. 
Ein vor dem 01.01.2025 erklärter Verzicht auf die 
Kleinunternehmerregelung bindet Unternehmer 
auch weiterhin für mindestens fünf Kalenderjahre. 
Die Frist beginnt ab dem ersten Kalenderjahr, für 
das der Verzicht wirksam erklärt wurde. 
Zudem wurde ein besonderes Meldeverfahren 
eingeführt, das es inländischen Unternehmern er-
möglicht, auch in anderen EU-Mitgliedstaaten die 
(dortige) Kleinunternehmerregelung anzuwenden. 
So soll der grenzüberschreitende Handel verein-
facht werden. 

Hinweis: Ein unrichtiger Steuerausweis liegt 
vor, wenn der Unternehmer eine Leistung er-
bringt, sich jedoch bei der Höhe der Umsatz-
steuer irrt, etwa durch eine fehlerhafte Berech-
nung oder eine falsche Anwendung von Steu-
erbefreiungen. Ein unberechtigter Steueraus-
weis wiederum liegt vor, wenn keine Leistung 
erbracht wurde (z.B. bei Scheinrechnungen). 
Diese Unterscheidung ist bei der Korrektur 
sehr wichtig: Ein unrichtiger Steuerausweis 
kann durch eine einfache Rechnungskorrektur 
behoben werden, während beim unberechtigten 
Steuerausweis zusätzlich die Beseitigung der 
Gefährdung des Steueraufkommens von der 
Finanzverwaltung bestätigt werden muss. 

3. ... für GmbH-Gesellschafter 
Fremdvergleich  

Umsatztantieme an Minderheitsge-
sellschafter kann anzuerkennen sein 
Das Finanzamt nimmt eine verdeckte Gewinn-
ausschüttung (vGA) an, wenn bei einer Körper-
schaft (z.B. GmbH) eine Vermögensminderung 
oder verhinderte Vermögensmehrung eintritt, die 
 durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst 

ist, 
 sich auf die Höhe des Gewinns auswirkt und 
 in keinem Zusammenhang mit einer offenen 

Ausschüttung steht. 
Eine vGA kann grundsätzlich auch bei Vergü-
tungsvereinbarungen mit Vorstandsmitgliedern 
vorliegen, die zugleich Aktionäre sind. 
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Der Bundesfinanzhof (BFH) hat sich mit Vergü-
tungsvereinbarungen zwischen einer AG und ei-
nem Vorstandsmitglied auseinandergesetzt, das 
zugleich Minderheitsaktionär ist. Im Streitfall hat-
te eine AG durch ihren Aufsichtsrat mit dem al-
leinvertretungsberechtigten Vorstand eine Vergü-
tungsvereinbarung getroffen, die umsatz- und 
gewinnabhängige Tantiemezahlungen vorsah. 
Zwei Mitglieder des dreiköpfigen Aufsichtsrats 
waren neben dem Vorstand ebenfalls Minder-
heitsaktionäre, das dritte Mitglied war nicht an der 
AG beteiligt. Verwandtschaftliche Beziehungen 
zwischen dem Vorstand und den Mitgliedern des 
Aufsichtsrats bestanden nicht. Das Finanzamt be-
handelte die umsatz- und gewinnabhängigen Ver-
gütungszahlungen als vGA, was bei der AG zu ei-
ner höheren Körperschaftsteuer führte. 
Der BFH hat den Ansatz einer vGA jedoch ver-
worfen. Umsatzabhängige Tantiemen dürften 
zwar wegen der Gefahr einer „Gewinnabsau-
gung“ nur ausnahmsweise steuerrechtlich aner-
kannt werden. Bei AGs sei aber zu berücksichti-
gen, dass für sie ein Aufsichtsrat handle, der kraft 
Gesetzes dazu verpflichtet sei, bei der Vereinba-
rung der Vorstandsvergütungen die Interessen der 
Gesellschaft zu wahren. 
Im Streitfall hatte das Vorstandsmitglied den Auf-
sichtsrat auch nicht beherrschen können, weil ihm 
die für die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder er-
forderliche Aktienmehrheit gefehlt und es den 
Mitgliedern auch nicht nahegestanden hatte. In ei-
ner solchen Konstellation sind vGA im Zusam-
menhang mit umsatz- oder gewinnabhängigen 
Tantiemen laut BFH nur ausnahmsweise anzu-
nehmen. Wenn klare Anhaltspunkte dafür beste-
hen, dass sich der Aufsichtsrat der AG bei der 
Vergütungsvereinbarung einseitig an den Interes-
sen des Vorstandsmitglieds orientiert hat, kann 
das im Einzelfall eine vGA auslösen. 

4. ... für Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer 

Wissenschaftspreis  

Preisgeld führt nicht in jedem Fall zu 
Arbeitslohn 
Ein Preisgeld bleibt steuerfrei, wenn der zugrun-
deliegende Preis ein Lebenswerk oder Gesamt-
schaffen würdigt, die Persönlichkeit des Preisträ-
gers ehrt, eine persönliche Grundhaltung aus-
zeichnet oder eine Vorbildfunktion herausstellt. 
Hierunter fallen beispielsweise Nobelpreise. 
Steuerpflichtig sind dagegen Preisgelder, die 
wirtschaftlich mit der Tätigkeit der ausgezeichne-
ten Person zusammenhängen. Dies ist der Fall, 
wenn die Preisverleihung wirtschaftlich den Cha-

rakter eines leistungsbezogenen Entgelts hat und 
sowohl Ziel als auch Folge der ausgeübten Tätig-
keit ist (z.B. bei Ideenwettbewerben von Architek-
ten). Angestellte einer Universität, die mit Wis-
senschaftspreisen ausgezeichnet werden, müssen 
die Preisgelder als Arbeitslohn versteuern, wenn 
ein klarer Zusammenhang mit dem zur Universität 
bestehenden Dienstverhältnis besteht. 
Nach einem neuen Urteil des Bundesfinanzhofs 
(BFH) dürfen Wissenschaftspreise aber nicht ohne 
weiteres mit dem Dienstverhältnis verknüpft 
werden. Im Streitfall war ein Nachwuchswissen-
schaftler als wissenschaftlicher Mitarbeiter und 
als Lehrbeauftragter an Universitäten tätig gewe-
sen. Anschließend wurde er zum Hochschulpro-
fessor berufen und war daneben freiberuflich als 
Dozent und Berater tätig. Seit Beginn seiner wis-
senschaftlichen Karriere hatte er acht Publikatio-
nen verfasst, die ihm die Habilitation einbrachten. 
Für seine Habilitationsschriften hatte er einen mit 
einem Preisgeld dotierten Wissenschaftspreis ei-
nes Instituts erhalten. Das Finanzamt erfasste die-
ses Preisgeld als steuerpflichtigen Arbeitslohn. 
Der BFH hat eine Besteuerung jedoch abgelehnt. 
Zwischen den beruflichen Tätigkeiten und dem 
Preisgeld habe kein Veranlassungszusammen-
hang bestanden. Arbeitslohn habe nicht vorgele-
gen, da der Preis dem Kläger nicht für seine Tä-
tigkeit als Hochschulprofessor zugewandt worden 
sei und keinen Ertrag aus diesem Dienstverhältnis 
dargestellt habe. Der Preis habe sich auf die Habi-
litationsschriften bezogen, die zum ganz überwie-
genden Teil vor der Berufung in das Professoren-
dienstverhältnis verfasst worden seien. Ausge-
zeichnet worden sei also die frühere wissenschaft-
liche Tätigkeit. Unerheblich war für den BFH, 
dass die Habilitation für das berufliche Fortkom-
men förderlich gewesen war. 

Niedriglohnsektor  

Midijobs drücken Steuern und  
Sozialversicherungsbeiträge 
Fast jeder kennt den Minijob, bei dem Erwerbstä-
tige aktuell durchschnittlich 556 € pro Monat ver-
dienen dürfen, ohne Steuern und Sozialabgaben 
zahlen zu müssen. Weniger bekannt ist der Midi-
job, bei dem man derzeit bis zu 2.000 € im Monat 
verdienen darf und nur reduzierte Beiträge an die 
Sozialversicherung zahlen muss. Ist der Midijob 
die einzige Tätigkeit, stellt er den Einstieg in die 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung dar. 
Er wird auch „Übergangsbereich“ genannt - der 
Verdienst aus einem Midijob muss zwischen 
556,01 € und 2.000 € liegen. Die Sozialversiche-
rungsbeiträge werden nicht nach einem starren 
Prozentsatz vom Lohn berechnet, sondern ergeben 
sich aus einer speziellen Berechnung, die zu 
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reduzierten Beiträgen führt. Trotz dieser Minde-
rung stehen dem Erwerbstätigen die vollen Leis-
tungen aus den verschiedenen Sparten der Sozial-
versicherung zu. 

Hinweis: Der Vorteil des Übergangsbereichs 
entfällt für bereits sozialversicherungspflichtig 
beschäftigte Arbeitnehmer, für die der Midijob 
ein zweiter Job ist. Das heißt: Sie müssen die 
vollen Sozialversicherungsbeiträge zahlen. Zu-
dem wird ihr Midijobgehalt nach Steuerklasse 
VI versteuert. 

Für Minijobber kann es sich mit Blick auf die 
Sozialversicherung unter Umständen lohnen, re-
gelmäßig etwas mehr Stunden zu arbeiten und 
dadurch in einen Midijob zu wechseln. Das hat 
den Vorteil, die vollen Leistungen der Sozialver-
sicherung beanspruchen zu können, obwohl man 
nur reduzierte Beiträge zahlt. 
Ein Rechenbeispiel: Bei einem regelmäßigen 
Verdienst von monatlich 557 € ist der Erwerbstä-
tige knapp über der Grenze, ab der er in einem 
Midijob tätig ist. Dank der speziellen Berech-
nungsformel werden nur 2,54 € für Kranken-, 
Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung 
fällig (kinderloser Arbeitnehmer über 23 Jahre, 
Steuerklasse I, keine Kirchensteuer, Krankenkas-
senzusatzbeitrag 2,6 %). Ein Minijobber, der 
556 € verdient und sich nicht von der Rentenver-
sicherungspflicht befreien lässt, zahlt in die Ren-
tenversicherung hingegen einen Eigenanteil von 
3,6 % ein. Dies sind rund 20 € - also deutlich 
mehr, als der Midijobber mit einem Verdienst von 
557 € für den kompletten Bereich der Sozialversi-
cherung zahlt. Selbst bei einem Verdienst von 
600 € wären es mit Beiträgen von 15,33 € noch 
etwas weniger als beim Minijob. 
Auch Lohnsteuer wird bei Midijobs entweder nur 
in geringer Höhe oder gar nicht fällig: Bei Arbeit-
nehmern in Steuerklasse I fällt bei einem monatli-
chen Verdienst bis 1.400 € gar keine Lohnsteuer 
an. Bei 1.500 € ergibt sich ein monatlicher Steuer-
abzug von 13,25 € und bei 2.000 € von 97,33 €. 

5. ... für Hausbesitzer 
Neubau  

Nachträglich vereinbarte Sonder-
wünsche können teuer werden 
Wenn Sie ein unbebautes Grundstück erwerben 
und anschließend bebauen lassen, müssen Sie da-
mit rechnen, dass das Finanzamt nicht nur den 
Bodenwert mit Grunderwerbsteuer belastet, son-
dern auch die Bauerrichtungskosten. Grund hier-
für sind die Regelungen zum „einheitlichen Ver-
tragswerk“, nach denen zu prüfen ist, ob der Ge-

genstand des Erwerbsvorgangs das unbebaute 
oder das (künftig) bebaute Grundstück war. 
Auch Entgelte für nachträglich vereinbarte Son-
derwünsche beim Hausbau erhöhen die Grund-
erwerbsteuer, wenn ein rechtlicher Zusammen-
hang mit dem Grundstückskaufvertrag besteht. 
Das geht aus zwei neuen Urteilen des Bundesfi-
nanzhofs (BFH) hervor. Danach kann das Finanz-
amt diese Entgelte mit einem separaten nachträg-
lichen Steuerbescheid besteuern. Nicht besteuert 
werden dürfen allerdings Hausanschlusskosten, 
die der Grundstückskäufer bereits nach dem (ur-
sprünglichen) Grundstückskaufvertrag verpflich-
tend übernehmen muss. 
In den beiden Streitfällen hatten sich die Bauträ-
ger in den Kaufverträgen auch zum Bau der noch 
nicht errichteten Immobilien verpflichtet. Nach 
Beginn der Rohbauarbeiten an den jeweiligen Ge-
bäuden hatten die Käufer noch Änderungswün-
sche bei der Bauausführung geäußert. Die Finanz-
ämter hielten die Entgelte für die nachträglichen 
Sonderwünsche für grunderwerbsteuerpflichtig 
und erließen entsprechende Grunderwerbsteuerbe-
scheide gegenüber den jeweiligen Käufern. 
Der BFH hat den Finanzämtern recht gegeben. 
Zur grunderwerbsteuerlichen Gegenleistung gehö-
ren auch Leistungen, die der Erwerber des Grund-
stücks dem Veräußerer zusätzlich neben der beim 
Erwerbsvorgang vereinbarten Gegenleistung 
gewährt. Diese Leistungen dürfen separat besteu-
ert werden. Zusätzliche Leistungen, zu denen sich 
der Käufer bereits bei Abschluss eines Grund-
stückskaufvertrags verpflichtet, unterliegen dage-
gen schon im Rahmen der Besteuerung des Im-
mobilienkaufpreises der Grunderwerbsteuer. 
Nachträglich vereinbarte Sonderwünsche sind je-
doch nur dann steuerpflichtig, wenn sie in einem 
rechtlichen Zusammenhang mit dem Grund-
stückskaufvertrag stehen. Diesen rechtlichen Zu-
sammenhang sah der BFH im ersten Verfahren 
darin, dass der Käufer nach dem Kaufvertrag ver-
pflichtet war, die Mehrkosten für nachträgliche 
Sonderwünsche zu tragen. Er durfte diese Arbei-
ten nach den vertraglichen Regelungen nicht ohne 
weiteres selbst ausführen lassen. Im zweiten Ver-
fahren ging es um nachträgliche Sonderwünsche 
hinsichtlich „Innentüren, Rollladenmotoren, Ar-
beiten und Materialien für Bodenbeläge“. Hier 
war der rechtliche Zusammenhang mit dem 
Grundstückskaufvertrag dadurch gegeben, dass 
der Kaufvertrag selbst Abweichungen von der 
Bauausführung nach entsprechender Vereinba-
rung vorsah. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 


